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Vorwort
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Rechtswissenschaft der Universität Konstanz als Dissertation angenommen.

Großen Dank habe ich allen auszusprechen, die mich bei der Erstellung 
der Arbeit unterstützt haben. Insbesondere möchte ich meinem Doktorvater, 
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dieser Thematik zu betreuen, für die Freiheit bei der Bearbeitung, die wert-
vollen Anregungen insbesondere im Stadium der Fertigstellung sowie die 
rasche Erstellung des Erstgutachtens. Herzlichen Dank auch an Herrn Prof. 
Dr. Hans Theile für die zügige Fertigung des Zweitgutachtens. 

Auch bei meiner Familie möchte ich mich von ganzem Herzen bedanken: 
sowohl bei meiner Frau Ulrike und meinen beiden Söhnen Benedikt und 
Elias für ihre Geduld und das Ertragen meiner Launen insbesondere wäh-
rend der letzten Phase der Erstellung sowie dem Zuspruch zur Verwirk-
lichung dieser Arbeit als auch bei meinen lieben Eltern, Marie-Theres und 
Dipl.-Ing. Günter Biehl, für ihre langjährige Unterstützung in jeglicher 
Hinsicht, durch die mein Werdegang erst ermöglicht wurde und die insbe-
sondere mein Interesse an der Juristerei jederzeit gefördert haben. Meinem 
Vater gilt zudem mein besonderer Dank für seine wertvolle Hilfe beim 
Korrekturlesen. 

Bondorf, im November 2013 Stefan Biehl
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A. Problemstellung – Aufgabe und Ziel der Arbeit

I. Einleitung 

„[D]as Strafprozessrecht [kann] heute nicht mehr in nationaler Isolierung betrie-
ben werden, sondern [muss] – schon im Hinblick auf die Europäische Menschen-
rechtskommission und den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte – in 
ständiger Verbindung mit der internationalen Entwicklung europäischen Standards 
genügen […].“1

Bereits 1992 schloss Claus Roxin seine Entscheidungsanmerkung, den 
grundlegenden Senatsbeschluss des BGH vom 27.02.19922 zum Verwer-
tungsverbot bei fehlender Beschuldigtenbelehrung betreffend, mit jener 
Feststellung, die heute mehr denn je an Aktualität besitzt. Auch Kristian 
Kühl bemerkte 1997 in seinem Aufsatz zur „Europäisierung der 
Strafrechtswissenschaft“,3 dass sich schon damals die deutsche Strafrechts-
wissenschaft gezwungen sah, bei der wissenschaftlichen Bearbeitung des 
nationalen Strafrechts mit Einflüssen des europäischen Rechts auseinander-
zusetzen. Diese Entwicklung schreitet nicht nur in der Wissenschaft, son-
dern auch ganz entscheidend in der Rechtsprechung bis heute voran und 
intensiviert sich, muss doch das Straf- und Strafprozessrecht dieser Tage 
über den nationalen Tellerrand hinausblicken und aufgrund vielschichtiger 
europa- und völkerrechtlicher Verpflichtungen an zahlreichen solcher Vorga-
ben gemessen werden. In zunehmendem Maße spielen Regelungswerke, die 
nicht vom deutschen Gesetzgeber verfasst worden sind, bei der täglichen 
Rechtsanwendung eine Rolle, indem sie mitbeachtet werden müssen, will 
man sich nicht dem Vorwurf der rechtsstaatswidrigen Verfahrensgestaltung 
aussetzen. 

Allen voran wurde bereits vor geraumer Zeit die Europäische Menschen-
rechtskonvention (EMRK), die am 4. November 1950 durch das Minister-
komitee des Europarats in Rom unterzeichnet worden war und am 3. Sep-
tember 1953 nach Ratifizierung durch 10 Mitgliedsstaaten4 in Kraft trat, aus 

1 C. Roxin, JZ 1992, 918 (924 f.).
2 BGHSt 38, 214 = NJW 1992, 1463. 
3 Kühl, ZStW 109 (1997), 777.
4 Die Bundesrepublik Deutschland ratifizierte die EMRK durch das „Gesetz über 

die Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten“ vom 
07.08.1952, BGBl. 1952 II, S. 685.



16 A. Problemstellung – Aufgabe und Ziel der Arbeit

ihrem „Dornröschenschlaf“5 erweckt, so dass ihr Einfluss auf das deutsche 
Strafrecht stetig anwuchs,6 weil der Europäische Gerichtshof für Menschen-
rechte (EGMR) immer wieder ein konventionswidriges Verhalten deutscher 
Strafverfolgungsorgane feststellte und hierdurch den in der EMRK verbürg-
ten Menschenrechten zur Geltung verhalf.7 Die Europäische Menschen-
rechtskonvention prägte so maßgeblich die Rechtsprechung deutscher Ge-
richte, allen voran die des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG) und des 
Bundesgerichtshofs (BGH) im Straf- und Strafverfahrensrecht, wobei die 
Entscheidungen zeigen, dass in Art. 6 EMRK die eigentliche Bedeutung der 
Konvention für die Strafrechtspflege in Deutschland liegt.8 Der Rechtspre-
chung des EGMR kommt hier eine solche praktische Bedeutung zu, die sich 
durchaus mit der des BVerfG vergleichen lässt.9 In zahlreichen, teils sogar 
spektakulären Entscheidungen stärkte der EGMR die Grundsätze und Indi-
vidualrechte der Konvention und strich ihre Beachtung durch die nationalen 
Gerichte bei der künftigen Rechtsanwendung heraus. Neben vielen, einzelne 
Rechtsfragen betreffenden Entscheidungen10 stellten vor allem die Urteile 
des EGMR zur Auslegung der Unschuldsvermutung im Hinblick auf Art. 6 
Abs. 2 EMRK11 sowie zum Anspruch des nicht Deutsch sprechenden Be-
schuldigten auf Beiordnung eines Dolmetschers12 Meilensteine in der Fort-
entwicklung des deutschen Strafprozessrechts hinsichtlich der in der EMRK 
verbürgten Menschenrechte dar. 

5 So bezeichnet von Ulsamer, Europäische Menschenrechtskonvention, S. 35 
(36); in der gleichen Vortragsreihe benutzte Frowein für die Rolle der Europäischen 
Menschenrechtskonvention in den ersten Jahrzehnten ihres Bestehens den englischen 
Begriff der „sleeping beauty“, s. Frowein, Anforderungen der Europäischen Men-
schenrechtskonvention, S. 9. Weigend, StV 2000, 384 (390), schloss sich dem Bild 
an und führte dieses weiter fort, indem er die künftige Aufgabe darin sah, „die 
Prinzessin zum Tanzen zu bringen“. 

6 Diehm, S. 53, ermittelte, dass sich in den Entscheidungsbegründungen deutscher 
Strafgerichte der letzten zehn Jahre mehr Bezüge zur EMRK finden als in der Sum-
me der vorherigen Jahrzehnte. 

7 So auch Eisele, JR 2004, 12 und JA 2005, 390.
8 Kruis, StraFo 2003, 34.
9 Dieser Feststellung, die bereits im Jahr 2002 durch Nack, NJW-Sonderheft für 

G. Schäfer, S. 46, erfolgte, kann auch heute weiterhin uneingeschränkt zugestimmt 
werden. 

10 Siehe hierzu die ausführlichen Beispiele bei Weigend, StV 2000, 384 f.
11 EGMR in den Fällen Minelli . / . Schweiz, Urteil vom 25.03.1983, EuGRZ 1983, 

475; Lutz . / . Deutschland, Urteil vom 25.08.1987, EuGRZ 1987, 399; Englert . / . 
Deutschland, Urteil vom 25.08.1987, EuGRZ 1987, 405 und Nölkenböckhoff . / . 
Deutschland, Urteil vom 25.08.1987, EuGRZ 1987, 410.

12 EGMR in den Fällen Luedicke, Belkacem, Koç . / . Deutschland, Urteil vom 
28.11.1978, EuGRZ 1979, 34 und Öztürk . / . Deutschland, Urteil vom 21.02.1984, 
EuGRZ 1985, 62.
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Nachdem die Rezeption der Urteile des EGMR zunächst viele Jahrzehnte 
lang schleppend verlief, setzte Ende 1999, ausgelöst durch eine Entschei-
dung des BGH,13 in der sich der 1. Strafsenat sehr intensiv mit der Recht-
sprechung des EGMR zum Begriff des „fairen Verfahrens“ im Sinne des 
Art. 6 Abs. 1 EMRK befasste, ein Trendwechsel ein und das Straßburger 
Gericht gewann Anfang des 21. Jahrhunderts maßgebliche Bedeutung, in-
dem seine Entscheidungen immer häufiger in der nationalen Rechtsprechung 
Berücksichtigung fanden.14 Dies mündete in die Feststellung, dass die Ga-
rantien der EMRK auch in Zukunft wichtige Quellen für Fortentwicklungen 
der deutschen Praxis sein werden.15 Hierbei versteht der EGMR die EMRK 
als „living instrument“, was dazu führt, dass sich die europäischen Men-
schenrechtsstandards verändern können und ihre Auslegung dynamisch und 
entwicklungsoffen zu erfolgen hat.16 Wohlers traf im Jahre 2004 in einem 
Beitrag in der Festschrift für Rudolphi17 die heute mehr denn je zutreffende 
Aussage, dass zukünftig eine wesentliche Aufgabe der Strafprozessrechts-
wissenschaft darin liegen werde, „die durch die Rechtsprechung des EGMR 
konkretisierten Vorgaben der EMRK aufzuarbeiten, systematisch zu erfassen 
und ihre Bedeutung für die Auslegung und Anwendung des nationalen 
Strafverfahrensrechts aufzuzeigen“. 

Zu einem wahren „Dauerbrenner“ sowohl auf europäischer Ebene als 
auch im nationalen Recht entwickelte sich die Problematik der überlangen 
Verfahrensdauer bzw. der rechtsstaatswidrigen Verfahrensverzögerung (was 
synonym verwendet werden kann). Während der BGH noch in einer Ent-
scheidung aus dem Jahre 1962 der „Länge des Strafverfahrens […] grund-
sätzlich keine rechtliche Bedeutung“18 zumessen wollte, war es auch hier 
wiederum der EGMR, der am 15.07.1982 mit seinem Urteil im Fall Eckle . / . 
Deutschland19 in der deutschen Rechtsprechung eine ganze Lawine an Ent-
scheidungen zu dieser Thematik auslöste und zudem eine intensive, wissen-
schaftliche Diskussion anstieß. Hierbei ist jedoch zu bemerken, dass neben 
Art. 6 Abs. 1 S. 1 EMRK, der zwar Leitmotiv und Hauptantriebsfeder für 
die Rechtsprechung zur Kompensation rechtsstaatswidrigen Verfahrensver-
zögerungen war, bei überlangen Strafverfahren jeweils auch eine Verletzung 

13 BGH, Urteil vom 18.11.1999, BGHSt 45, 321 ff. = NJW 2000, 1123 ff.
14 Vgl. hierzu Schuska, S. 23 ff.
15 Gaede, HRRS-Festgabe Fezer, S. 21 (23).
16 Demko, HRRS 2005, 94 (104); Gaede, HRRS-Festgabe Fezer, S. 21 (30); 

Meyer-Ladewig, EMRK, Einl. Rn. 35 ff.; KK-Schädler, Vorbem. zur EMRK Rn. 5; 
Villiger, Rn. 180 f., sprach von einem „evolutiven Vertragswerk“. 

17 Wohlers, FS Rudolphi, S. 713 (718).
18 BGH, Urteil vom 12.07.1966, DAR 1963, 169.
19 EGMR im Fall Eckle . / . Deutschland, Urteil vom 15.07.1982, EuGRZ 1983, 

371.


